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1.     Abfertigungsvorfeld einschließlich Positionen für Enteisung   

Das Abfertigungsvorfeld dient der Verkehrsabfertigung von Flugzeugen. Eine ande-
re Nutzung - z.B. zum Abstellen von Luftfahrzeugen zu größeren Wartungsarbeiten, 
zu Standläufen oder zur Enteisung - ist nur mit Einwilligung des Flughafenunter-
nehmers zulässig. 

Die Disposition und Bereitstellung der Abfertigungsposition erfolgt durch den Flug-
hafenunternehmer. Abfertigungsplätze werden vom Flughafenunternehmer verwal-
tet und zugewiesen.   

2.     Abfertigungsschalter   

Die Disposition und Bereitstellung der Abfertigungsschalter in allen abfertigungsre-
levanten Bereichen, einschließlich des dazugehörigen EDV-Systems zur gemein-
samen Nutzung für die Fluggastabfertigung, erfolgt durch die Flughafen Bremen 
GmbH. Die Bedienung der Schalter erfolgt durch den Abfertiger.  

3.     Einrichtungen zum Lotsen der Flugzeuge   

Die Luftfahrzeuge werden vom Personal der Flughafen Bremen GmbH zur Abstell-
position geführt ("Follow Me")  

4.     Entsorgungssystem für Abfall   

Die Flughafen Bremen GmbH stellt eine Annahmestelle für Abfall bereit. Sie stellt 
die Entsorgung des Abfalls sicher. Der jeweilige Abfertiger hat für die Einbringung 
des sortierten und getrennten Mülls in die jeweiligen Behälter zu sorgen. Die Flug-
hafen Bremen GmbH übernimmt die Übergabe des sortierten Mülls an die Abholer. 

Das Entsorgungssystem wird vom Flughafenunternehmer verwaltet und betrieben.   

5.     Entsorgungssystem für Fäkalien   

Der Flughafenunternehmer stellt eine Fäkalienanlage bereit und versorgt die Fäka-
lienfahrzeuge mit der erforderlichen Spülflüssigkeit. Er stellt die Entsorgung der Fä-
kalien sicher.   
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6.     Fluggastbrücken   

Der Flughafenunternehmer stellt für die Terminalpositionen stationäre Fluggastbrü-
cken bereit und übernimmt das An- und Abdocken der Fluggastbrücke an das Luft-
fahrzeug. Die Fluggastbrücken werden vom Flughafenunternehmer verwaltet und 
betrieben.   

7.     Fluggastinformationssystem  

Das Fluggastinformationssystem besteht aus zentraler Datenbank, Software, Ein-
gabegeräten und Ausgabegeräten und wird vom Flughafenunternehmer verwaltet 
und betrieben. Ausgabegeräte zur Anzeige der verfügbaren Informationen können 
bei Bedarf gemietet werden.  

8.     Gepäckfördersystem  

Die Gepäckfördersysteme umfassen: 

 

die Gepäcksortiereinrichtungen und den Gepäcktransport für abgehendes 
Gepäck von der Gepäckaufgabe bis zur Gebäudekante. 

 

die Gepäckausgabeeinrichtungen und den Gepäcktransport für ankommendes 
Gepäck von der Gebäudekante bis zur Gepäckausgabe.  

Die Gepäckfördersysteme werden vom Flughafenbetreiber allein verwaltet und be-
trieben.  

9.     Frachtumschlagsystem  

Die Flughafen Bremen GmbH stellt ein Frachtumschlagsystem für den Export vom 
Frachtannahmetor im Cargoterminal bis zum Tor zwischen Frachthof und Abferti-
gungsvorfeld - und für den Import vom Tor zwischen Abfertigungsvorfeld und 
Frachthof bis Frachtausgabetor im Cargoterminal - bereit.  

10.    Stationäre Bodenstromversorgung  

Die Flughafen Bremen GmbH stellt für die Fluggastbrücken sowie für die nördlichen 
Außenpositionen eine stationäre Stromversorgung bereit. Der Betrieb von bordeige-
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nen oder mobilen Aggregaten ist dort nicht zulässig. Der Anschluss der Anlage an 
das Flugzeug erfolgt durch den Abfertiger.  

Die Flughafen Bremen GmbH betreibt und verwaltet die stationäre Bodenstromver-
sorgung.   

11.    Tanklager  

Das Tanklager, bestehend aus mehreren Bevorratungstanks mit entsprechenden 
Ein- und Auslagerungsstationen, wird von der Flughafen Bremen GmbH zur Verfü-
gung gestellt. 

Das derzeitige Tanklager wird von einer eigenständigen Betreibergesellschaft zeit-
lich befristet verwaltet und betrieben.  

12.    Versorgungssystem für Frischwasser  

Die Flughafen Bremen GmbH stellt eine Frischwasser-Abgabestation zur Verfü-
gung. Sie wird von ihr verwaltet und betrieben. 


